
Stufe Rot ab 26.04.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 bis 12, 

 

entsprechend des am 23. 04. 2021 in Kraft getretenen neuen § 28 Abs. 3 des InfSG 

 

ist ab sofort die Teilnahme am Präsenzunterricht nur zulässig für Schülerinnen und Schüler, 

die 2x in der Woche „getestet“ werden. (Pflicht für alle!!!) 

Gemäß Information des TMBJS können dafür die in den Schulen angebotenen Selbsttest 

genutzt werden.  

 

Diese Selbsttests werden am Montag in der jeweils ersten Unterrichtstunde nach Stundenplan 

der Schüler durchgeführt. 

Der zweite Selbsttest ist für Donnerstag angedacht. 

 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung 


